
a) bis e): gem. Gliederung im Bericht

DezemberNovemberOktoberJuli August SeptemberApril Mai JuniNovember Dezember Januar Februar März

Arbeitskalender NC-Verfahren

a) Fakultäten:
Mitte/Ende 
November erste 
Überlegungen zur 
NC-Einführung für 
das kommede Jahr 

b) MIWF:
Ende November 
Aufforderungserlas
s zur Vorlage der 
NC-Anträge für 
das kommende 
Jahr, Vorlage bis 
Mitte Januar

b) Verwaltung:
Mitte/Ende 
November Versand 
(Dez. 2) der Antrags-
unterlagen an die 
Fakultäten

c) Fakultäten:
späteste Vorlage  
der NC-Anträge 
(Dez. HSPL) bis 
Ende Dezember, 
gültig nur mit 
Unterschrift  des 
Dekans/ der 
Dekanin

d) Rektorat:
Mitte Januar: 
Behandlung der 
NC-Anträge und 
Beschlussfassung 
im Rektorat

e) Verwaltung:
Mitte Januar 
Vorlage der 
vom Rektorat 
beschlossenen
NC-Anträge 
beim MIWF

Verwaltung: 
Februar bis Anfang 
März Berechnung der 
jährlichen Aufnahme-
kapazität für die NC-
Lehreinheiten und Ab-
stimmung der Fest-
setzungsvorschläge mit 
den Fakultäten 

Rektorat:
Mitte März bis Mitte April: 
Beschlussfassung  im 
Rektorat hinsichtlich der 
Festsetzungsvorschläge  
für Zulassungszahlen und  
Überbuchungsquoten 

Verwaltung: 
Mitte/Ende März  bis 
Anfang Mai Vorlage der 
Kapazitätsdateien und 
der durch das Rektorat 
beschlossenen Fest-
setzungsvorschläge 
beim MIWF und 
Abstimmung der 
endgültigen 
Zulassungszahlen mit 
dem Kapazitätsreferat 
des MIWF

MIWF (Verwaltung): 
ca. Mitte Mai je ein 
Erörterungstermin für 
die Kapazitäts-
berechnung  für die 
NC-Studiengänge 
außer Medizin und 
für die medizinischen 
Studiengänge beim 
MIWF 

MIWF: 
Juni, spätestens 
Anfang Juli 
Veröffentlichung 
der Zulassungs-
zahlen für das 
Wintersemester im 
Gesetz- und 
Verordnungsblatt

MIWF: 
Juni, spätestens 
Anfang Juli 
Veröffentlichung 
der Überbuchungs-
quoten für die ZVS-
Studiengänge 
(Zentralvergabe) für 
das Wintersemester

MIWF: 
Juli Veröffentlichung 
der Auffüllgrenzen/ 
Festsetzung der 
Zulassungszahlen für 
höhere Fachsemester 
für das Wintersemester

Verwaltung: 
Juli bis Ende August 
Abstimmung mit den 
Fakultäten: Kapazitäts-
berechnung für die nicht 
NC-Lehreinheiten und 
Überprüfung sowie ggf. 
Abstimmung der 
Änderungen für die NC-
Lehreinheiten

Verwaltung: 
Vorlage der 
abgestimmten 
Kapazitätsbe-
richte beim 
MIWFT bis Mitte 
September

MIWF: 
November (falls zutreffend)  
Veröffentlichung der 
Korrekturen der Zulas-
sungszahlen, Überbu-
chungsquoten und 
Auffüllgrenzen für höhere 
Fachsemester im Gesetz-
und Verordnungsblatt für 
das Wintersemester 

MIWF: 
Dezember/Anfang Januar 
Veröffentlichung der 
Zulassungszahlen,  
Überbuchungsquoten und 
Auffüllgrenzen für höhere 
Fachsemester im Gesetz-
und Verordnungsblatt für 
das Sommersemester

1. Verfahrensabschnitt : NC-Beantragung 2. Verfahrensabschnitt: Bestimmung der Aufnahmekapazitäten


